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Rr . 57 . Montag , 7. September 1V14.

Freigabe von Betriebsstoffen für Ex¬
plosionsmotoren in landwirt¬
schaftlichen , staatlichen und kom-
mnnalen Betriebe » betr.

Zur Beseitiguug von Erschwernissen , die der
Ernährung von Heer und Volk durch die Still¬
legung landwirtschaftlicher Motoren infolge
Beschlagnahme der Benzin - und Benzolvor¬
räte erwachsen konnten , sowie zur Behebung
von Schwierigkeiten in staatlichen und kom¬
munalen Betrieben , darf die Freigabe von
Betriebsstoffen bis auf weiteres gemäß den
nachstehenden Bestimmungen erfolgen :Z

1 . Für Explosionsmotoren in landwirtschaft¬
lichen , staatlichen und kommunalen Betrieben
darf der unumgänglich notwendige Betriebs¬
stoff in Schwerbenzin und Schwerbenzol
verabfolgt werden .

2 . Es ist zu verstehen unter
Schwerbenzin eine Ware , von welcher
übersiedeu bis zu
100 "

Cels . nicht inehr als 13 Bol . V » .
160 "

„ „ 85 Vol . »/o ,
Schwerbenzol alle Benzolsorten , welche
von 120 ° Cels . an zu sieden beginnen .

3 . Den Nachweis , daß das abzugebende
Schwerbenzin oder Schwerbenzol den ange¬
gebenen Bedingungen entspricht , hat der ab¬
gebende Lieferant auf Verlangen der frei¬
gebenden Stelle durch Attest einer behördlichen
Untersuchungsstelle oder eines vereideten
Handelschemikers zu führen .

Die Prüfung der Sorte hat nach Engler
'
schem

Verfahren unter dreimaligem Zurückgehen um
10 ° Cels . zu erfolgen .

4 . Die Verabfolgung darf nur gegen einen
vom stellvertretenden Generalkommando des
betreffenden Bezirks ausgestellten Freigabe -
fchein , der vom Lieferanten einzubehalten ist
(vergl . Ziffer 6 ) , erfolgen .

5 . Der Freigabeschein ist vom Verbraucher
hei der unter 4 genannten Stelle zu bean«

tragen . Der Antrag muß Menge und Art des
erbetenen Betriebsstoffes und den Verwen¬
dungszweck enthalten . Außerdem muß die
Notwendigkeit des angeforderten Bedarfs für
landwirtschaftliche , staatliche und kommunale
Zwecke durch ein Anerkenntnis des Be¬
zirksamts bestätigt sein .

6 . Jeder Lieferant , der nach Vorstehendem
Schwerbenzin oder Schwerbenzol abgibt , hat
diese Mengen allwöchentlich am Sonnabend
abend der Inspektion des Militär - Luft - und
Kraftfahrwesens in Berlin - Schöneberg , Fis¬
kalische Straße , unter Beifügung der Freigabe -
fcheine schriftlich anzuzeigen . Die Briefe können
unfrankiert als „ Heeressache " abgesandt wer¬
den , müssen dann aber den Stempel einer
Militär - , Polizei - oder Ortsbehörde erhalten .

7 . Die Freigabe der gegenwärtig in
landwirtschaftlichen Betrieben selbst beschlag¬
nahmten Benzin - und Benzolmengen kann
ohne Rücksicht auf ihre Beschaffenheit (vergl .
Ziffer 2) erfolgen , im übrigen aber unter Be¬
achtung der vorstehenden Bestimmungen .

Das Kriegsministerium weist jedoch aus¬
drücklich darauf hin , daß sich diese Freigabe
nur durchführen läßt , wenn sich die Inan¬
spruchnahme in den mäßigsten Grenzen hält .
Sie müßte aufgehoben werden , wenn der
Verbrauch zu groß wird . Es liegt daher im
eigensten Interesse der Motorenbesitzer , wo
angängig , anstatt des Benzins oder Benzols
oder vermischt mit diesem auch andere Be¬
triebsstoffe (Spiritus oder Leichtpctroleum ) zu
verwenden . Die in letzter Zeit namentlich mit
Spiritus (etwa 20 °/„ Benzol und 80 °/o Spi¬
ritus ) gemachte » Versuche haben dem Ver¬
nehmen nach ein durchaus günstiges Ergebnis
gehabt , sodaß viele Stellen bereits zum Spi¬
ritusbetriebe übergegangen sind .

Berlin den 25 . August 1914 .
Kriegsministerium.

Im Aufträge gez . Jung.
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Die Sicherung des militärischen Benzin -
bedarfs betr .

Die große Bedeutung , die der Versorgung
des Heeres mit Betriebsstoffen für Explosions¬
motoren beizumessen ist , macht es notwendig ,
daß die Freigabe von Benzin u - s - w - aufs
äußerste eingeschränkt wird - Das Kriegsmini¬
sterium hat daher bestimmt :

„ Die Freigabe von Benzin , Benzol und
sonstigen leichlsiedenden Petroleum - und Teeröl -
Destillaten , die für den Betrieb von Explosions¬
motoren geeignet sind , darf nur in beschränktem
Umfange an die nachstehend bezeichnten Ver¬
braucher stattfinden :

L - Feuerwehren .
d . Krankenhäuser und Aerzte ,
e . Fabriken und sonstige Betriebe , die Heeres¬

lieferungen auszusühren haben , soweit sie
hierfür Benzin oder Benzol nicht ent¬
behren können , und

ä . Bergwerke zur Speisung der Wetter -
sicherheitslampen -

"

Tie Beurteilung der Notwendigkeit der Frei¬
gabe ist ausschließlich den stellvertretenden
Generalkommandos , Festungs - Gouvernements
und -Kommandanturen übertragen .

Den an die genannten militärischen Dienst¬
stellen unmittelbar zu richtenden Gesuchen um
Freigabe muß eine vrispolizeiliche Bescheinigung
über die Richtigkeit der gemachten Angaben
beigefügt sein .

Es werden nur einmal gültige Freigabe¬
scheine , welche auf eine bestimmte Menge
lauten , erteilt werden .

Die Bürgermeisterämter werden auf die Be¬
kanntmachung mit dem Ansügen hingewiesen ,
daß sie vor Ausstellung der ortSpolizeilichen
Bescheinigung über die Richtigkeit der in Ge¬
suchen um Freigabe gemachten Angaben diese
einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen
haben .

Ferner sind die Inhaber von Verkaufs¬
stellen , welche für die Militärverwaltung be¬
schlagnahmtes Benzin u . s . w . besitzen , durch
die Bürgermeisterämter von der Bekannt¬
machung noch besonders in Kenntnis zu setzen
und anzuweisen , die Freigabescheine , die vom
Verkäufer bei Abgabe des BenzinS rc einzu¬
behalten sind , am Samstag jeder Woche an
die Inspektion des Militär - Luft - und Kraft -
fahrwesens in Berlin - Schöneberg , Fiskalische
Straße , einzusenden . Die Briefe können un¬
frankiert als „ Heeressache "

abgesandt werden ,

müssen dann aber den Stempel , einer Militär¬
oder Ortspolizeibehörde , tragen .

Durlach den 4 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Bekanntmachung
Auf Grund des 8 2 der Kaiserlichen Ver¬

ordnung vom 31 . Juli 1914 , betreffend das
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Ver¬
band - und Arzneimitteln sowie von ärztlichen
Instrumenten und Geräten , bringe ich hier¬
durch unter Aufhebung der Bekanntmachungen
vom 31 . Juli 1914 und vom 1 . August 1914
(Reichsanzeiger Nr . 178 vom 31 . Juli 1914
und Reichsanzeiger Sonderausgabe vom 1 .
August 1914 ) zur öffentlichen Kenntnis , daß
die folgenden Gegenstände unter das Verbot
fallen :

Aloe , Acikolin , auch bromwasserstoffsaures , China¬
rinde , Chinin , auch salzsauies und schweselsaureS ,
Chloroform , flvrmaldehydlösungen , Poraformaldehyd ,
Galläpfel , Gerbsäure , Tannin , Jpecacuanhawurzel ,
auch cmetinsreic , Jod , rohes , Jod , Jodkatium und
Jodnatrium , Jodoform , Karbolsäure , reine , Phenol ,Kodein , auch vhusphvrsaures . Koffein , Kresvlseisen -
lösungen , Lysol , Mastix und Mastixpräparate wie
Mastijo '

, Morphin , auch jalzsaures und schweselsaureS ,
Opium uns Opiumzubereitungen . w e Opiumpulver ,
Opiumtinkturen , Opiumextrakt , Pantopon , Quecksilber
und Quecksilbersalze , auch in Zubereitungen , wie
Salben , Sublimatpastjstui , Salvnrsan , Neosalvarsan ,Simarubaiinde , Weinläuro , Weinsteinsäure , Woll¬
fett , Lanolin , Zitronensäure , Verbandwatle , Verband¬
gaze und andere Verbandmikiel , Gummi für Gummi¬
schläuche, Trainaqest , Gummibinden u . ä ., Chirurgische
und andere arz ' liehe Instrumente und Geräte , aus¬
genommen geburtshilfliche und zahnärztliche , Bat
teriolvgische Geräie , Material für bakteriologische
Nährböden , wie Agar , Pepton / Lackniusfarbstosf ,
Schutzimpfstosfe und Jmmuniera , wie Schutzsera , Heil¬
sera , diagnost sehe Sera , Versuchstiere .

Berlin den 29 . August 1914 .
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers .

Delbrück .

Maul - uud Klauenseuche betr .
Das Großh . Bezirksamt Karlsruhe macht

bekannt :
Im städtischen Schlacht - und Viehhof in

Karlsruhe ist die Maul - und Klauenseuche
ausgebrochen . Derselbe wird bis auf weiteres
gesperrt .

Gleichzeitig wird der Durchtrieb von Klauen -
tiercn und das Durchfahren mit Rindvieh -
gespanneu durch die Schlachthofstraße ver¬
boten .

Durlach den 5 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt ,
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